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Pressemitteilung
GOÄ neu - Top oder Flop 
GOÄ-Reform muss Freiberuflichkeit, Wirtschaftlichkeit, Selbständigkeit 
gewährleisten

Novellierung: Gebührenordnung mit doppelter Schutzfunktion gefordert/ 
Feste und angemessen Preise in GOÄ und EBM/ Klare Zeitvorgabe

Die amtliche Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) ist das Identitäts- und Al-
leinstellungsmerkmal des freien Berufes Arzt und sie  muss es weiter blei-
ben. 

Wie auch bei der anstehenden Veränderung des einheitlichen Bewertungsmaß-
stabes (EBM) muss auch in der Gebührenordnung für Ärzte das Postulat „feste 
und angemessene Preise“ gelten.

Zentrale Aufgabe der GOÄ muss die doppelte Schutzfunktion bleiben.  Der 
Höchst-Steigerungssatz schützt den Patienten vor Überforderung. Der Mindest-
satz schützt die Ärzte vor nicht kostendeckenden Preisen. Auf dieser Basis er-
rechnet sich die Bewertungssteigerung von GO-Positionen, die einen Ausgleich 
für die seit 30 Jahren faktisch fehlende Anpassung an die Kosten- und Einkom-
mensentwicklung schafft. Kostenneutralität könne es unter dieser Prämisse 
nicht geben.

Deshalb muss die GOÄ-Reform für jede ärztliche Berufsgruppe zu Honorarge-
winn im Vergleich zur aktuell geltenden Gebührenordnung führen. 

Bestrebungen, die GOÄ neu in einem zunehmend pauschalierten System dem 
EBM anzunähern und damit eine "Einheitsgebührenordnung" als Einstieg zur 
Bürgerversicherung zu schaffen sind abzulehnen. Elemente der Steuerung und 
Budgetierung haben in der GOÄ  nichts verloren. Budgets sind leistungsfeind-
lich, sie heben die Therapiefreiheit auf und bedingen eine Verschlechterung in 
der Versorgung der Patienten.

Die GOÄ ist ein zentrales Element der Freiberuflichkeit der Ärzte und damit für 
gute und verlässliche Arbeitsbedingungen essentiell. 

Sollte es nicht innerhalb kürzester Zeit möglich sein, eine den ärztlichen Vor-
stellungen entsprechende Verhandlungslösung zu erreichen, muss ein eigener 
ärztlicher Vorschlag dem Bundesgesundheitsministerium zur Abstimmung vor-
gelegt werden. Dies entspricht der Beschlusslage des Dt. Ärztetages in Düssel-
dorf vom 30.05.2014 auf Antrag unsere Vorstandsmitgliedes Dr.Hartwig Kohl. 
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